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 i) die Anstrengungen zur Erbringung humanitärer Hilfe und die Arbeiten zur Ver-
besserung der Zugänglichkeit humanitärer Hilfe für die Menschen in Afghanistan, die dieser 
Hilfe bedürfen, im Einklang mit den humanitären Grundsätzen zu koordinieren und zu er-
leichtern, namentlich gegebenenfalls durch die wirksame Unterstützung der nationalen und 
lokalen Behörden bei der Gewährung von Hilfe und Schutz für Binnenvertriebene und bei 
der Schaffung von Bedingungen, die einer freiwilligen, sicheren, würdevollen und dauer-
haften Rückkehr der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge an ihre Heimstätten, ihrer Integra-
tion vor Ort oder ihrer Neuansiedlung förderlich sind, mit besonderem Augenmerk auf trag-
fähigen Entwicklungslösungen für diese Fragen; 

 j) durch eine angemessene Präsenz der UNAMA und in Unterstützung der Bemü-
hungen der Regierung Afghanistans eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zu fördern; 

 k) sich nach Bedarf mit der zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) 
und der Regierung Afghanistans vereinbarten Mission ohne Kampfauftrag „Resolute Sup-
port“ sowie mit dem Hohen Zivilen Beauftragten der NATO eng abzustimmen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten; 

 7. betont, wie entscheidend wichtig eine anhaltende und ausreichende Präsenz der 
UNAMA und anderer Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen in den 
Provinzen auf der Grundlage der einheitlichen Präsenz der Vereinten Nationen und in enger 
Konsultation und Koordinierung mit der Regierung Afghanistans und zur Unterstützung ih-
rer Prioritäten ist; 

 8. fordert die UNAMA und die Sonderbeauftragte auf, sich noch stärker darum zu 
bemühen, mehr Kohärenz, Koordinierung und Effizienz unter den zuständigen Organisatio-
nen, 
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